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tischen Erhöhung des Niveaus der herrschaftlichen Versammlung“ er-
klärt sich somit aus der Anwesenheit weiterer hochrangiger Personen, 
zu denen nicht nur der französische Thronfolger mit seinem Bruder, 
sondern auch der Kardinallegat Talleyrand gehörte. Auch die zeremo-
niellen Regelungen der Goldenen Bulle sind also vor dem Hintergrund 
konkreter politischer Konstellationen zu sehen, nicht „anachronistisch 
[als] eine Art ‚Verfassung‘ mit einer breiten konzeptuellen Ordnungs- 
und Zukunftsvision“38. Wohl direkt im Anschluss an die Metzer Zu-
sammenkunft, die von November bis zum 25. Dezember 1356 dauerte, 
erhielten die geistlichen Kurfürsten sowie der Pfalzgraf bei Rhein ihre 
Exemplare der Goldenen Bulle39. Der Herzog von Sachsen und der 
Markgraf von Brandenburg erhielten nur Einzelbeurkundungen ihres 
Kurrechts; vermutlich, weil Karl diejenigen Fürsten nicht weiter stär-
ken wollte, an deren Gebieten er selbst ein Interesse hatte40.

In den historiographischen Zeugnissen fand besonders die aufwän-
dige Zeremonie des Metzer Tages ihren Niederschlag; weit weniger 
Interesse wird der Verkündung der Goldenen Bulle zuteil41. Im An-
schluss an Karl Zeumer argumentiert Claudia Garnier, dass der überaus 
lange Text wohl auch nicht verlesen wurde, sondern womöglich nur 
die Handschrift feierlich präsentiert wurde. Wesentlich hingegen war 
die Visualisierung der Inhalte in der tatsächlichen Umsetzung des Ze-
remoniells, das den Zeitgenossen das kaiserliche Ordnungsverständnis 
zum Ausdruck brachte und daher entsprechend auf das Interesse der 
Geschichtsschreiber stieß42. Auch für den Nürnberger Teil kann wohl 
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